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Der Haushalt 2011 auf einen Blick  
 
Der Doppelhaushalt 2011/2012 ist am  24. November 2011 von der Bürgerschaft verab-
schiedet worden. „Doppelhaushalt“ heißt nicht: Ein Haushaltsplan für zwei Jahre. Der Dop-
pelhaushalt fasst zwei Jahreshaushaltspläne zusammen, die gemeinsam veranschlagt, bera-
ten und beschlossen werden. Die Vorteile bestehen vor allem in der Verwaltungsvereinfa-
chung und der größeren Planungssicherheit. 
 
Der Haushalt 2011 hat ein Volumen von rd. 11,6 Mrd. Euro*. Diese Mittel werden für zahlrei-
che Aufgaben verwendet, zum Beispiel (gerundet) für 
 
• den Unterricht von 243.000 Schülerinnen und Schülern an 464 Schulen 
• die Betreuung von 90.000 Kindern in 950 Einrichtungen 
• die Hochschulausbildung für 80.000 Studierende an den staatlichen Hamburger Hoch-

schulen  
• 9.160 Stellen bei der Polizei  
• 192.000 Einsätze der Feuerwehr (Wert aus 2009)  
• den Service in 7 Bezirksämtern mit bisher 20 Kundenzentren, Sozialen Dienstleistungs-

zentren, 7 Zentren für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt  
• Strafverfolgung durch 2 Staatsanwaltschaften mit 176 Staatsanwälten und Recht-

sprechung durch 17 Gerichte mit 703 Richtern 
• die Bereitstellung von 3.000 Haftplätzen in 5 Vollzugsanstalten 
• durchschnittlich zwei Drittel der Betriebskosten der Stiftung Historische Museen Ham-

burg  bei 318 Öffnungstagen im Jahr und 1,35 Mio. Besuchern 
• Sozialhilfe (Leistungen nach SGB II und XII) für 220.000 Bürgerinnen und Bürger 
• die Unterhaltung von 3.220 ha Grünanlagen und Spielplätzen sowie die Pflege von 

245.000 Straßenbäumen 
• die Unterhaltung und Instandsetzung des Stadtstraßennetzes mit einer Länge von 3.700 

km sowie den Betrieb von 1.700 Ampeln 
• ein Drittel der Betriebskosten des öffentlichen Personennahverkehrs mit einem Stre-

ckennetz auf hamburgischem Gebiet von rd. 2.200 km Länge. 
 
Einnahmen  
 
Die bereinigten Gesamteinnahmen des Hamburger Haushalts werden im Jahr 2011 voraus-
sichtlich rd. 10,1 Mrd. Euro* betragen. Zu den bereinigten Gesamteinnahmen gehören u. a. 
Einnahmen aus Steuern, Gebühren, Abgaben, nicht jedoch Krediteinnahmen und Einnah-
men aus Vermögensveräußerungen. Auch 2011 sind die größte Einnahmequelle mit 8.336 
Mio. Euro (nach Länderfinanzausgleich) die Steuern. Von den insgesamt in Hamburg einge-
nommenen Steuern (Ergebnis 2010: rd. 49 Mrd. Euro) verbleiben dem Hamburger Haushalt 
nach Abführung von Bundes- und Länderanteilen, Zerlegung der Gemeinschaftssteuern und 
Zahlungen in den Länderfinanzausgleich nur rd. 17 %. Die für den Hamburger Haushalt 
wichtigsten Steuerarten sind die Lohn-, die Gewerbe- und die Umsatzsteuer.  
 
 
Die Steuern machen rd. 82 % der bereinigten Gesamteinnahmen aus. Sie setzen sich wie 
folgt zusammen: 
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Abb. 1: Steuereinnahmen 2011 vor Länderfinanzausgleich in Mio. Euro (Soll:  8.471 
nach Länderfinanzausgleich 8.336 Mio. Euro)  

 
Die veranschlagten Steuereinnahmen beruhen auf der Steuerschätzung vom Mai 2011. 
 
Ausgaben  
 
Hamburg wird im Jahr 2011 – ohne Zahlungen in den Länderfinanzausgleich – rund 11,6 
Mrd. Euro ausgeben. Größte Ausgabenblöcke sind die Bereiche Bildung, Soziales und Fami-
lie, Bau und Verkehr sowie Inneres.  

Abb. 2: Bereinigte Gesamtausgaben 2011 nach Einzelplänen in Mio. Euro  und in Pro-
zent (Gesamt: 11.581 Mio. Euro*) 

 
 

Im Bereich „Allgemeine Finanzverwaltung“ sind insbesondere die Zinsausgaben für die 
Schulden der Stadt veranschlagt. Insgesamt hat Hamburg Schulden in Höhe von rd. 24 Mrd. 
Euro. Trotz des zurzeit ungewöhnlich niedrigen Zinsniveaus belasten die Zinsausgaben den 
Haushalt mit rund 900 Mio. Euro. Jeder neunte Euro, den Hamburg an Steuern einnimmt, 
muss also für Zinszahlungen ausgegeben werden.Nach Ausgabearten bilden die Sach- und 
Fachausgaben mit insgesamt rd. 5,8 Mrd. Euro den größten Block, gefolgt von den Perso-
nalausgaben mit rd. 3,6 Mrd. Euro. 
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Abb. 3: Bereinigte Gesamtausgaben 2011 nach Arten in Mio. EUR und in Prozent (Ge-
samt: 11.581 Mio. Euro*)  

 
 
Leitlinien der Finanzpolitik 
 
Seit Jahren weist der hamburgische Haushalt ein strukturelles Defizit auf: Blendet man kon-
junkturelle Schwankungen aus, die auch zu starken Schwankungen der Steuereinnahmen 
führen, so liegen die „bereinigten Gesamtausgaben“ regelmäßig über den „bereinigten Ge-
samteinnahmen“. Diese Lücke wurde in den zurückliegenden Jahren durch Vermögensver-
äußerungen und Aufnahme neuer Kredite geschlossen. Auch im Haushalt 2011 musste die 
Aufnahme neuer Kredite in Höhe von 650 Mio. Euro eingeplant werden. 
 
Die Erfahrungen der jüngsten Zeit machen deutlich, dass eine steigende Staatsverschuldung 
mit hohen Risiken verbunden ist. 2009 wurde die sog. Schuldenbremse ins Grundgesetz 
aufgenommen, die Bund und Länder verpflichtet, ihre Haushalte grundsätzlich ohne Kredite 
auszugleichen. Zwar dürfen in konjunkturellen Schwächeperioden Kredite aufgenommen 
werden; sie müssen aber in konjunkturell besseren Zeiten in gleicher Höhe wieder getilgt 
werden. Strukturell - d.h. bereinigt um konjunkturelle Schwankungen - müssen Haushalte 
ausgeglichen sein. Für die Länder - also auch für Hamburg - gilt diese Vorschrift ab 2020. 
Aber schon ab 2011 müssen Haushalte so aufgestellt werden, dass dieses Ziel in 2020 er-
reicht werden kann. 
 
Damit Hamburg bis 2020 seinen Haushalt strukturell ausgleichen und die Schuldenbremse 
einhalten kann, muss nach heutigem Kenntnisstand der jährliche Zuwachs der Ausgaben auf 
weniger als ein Prozent beschränkt werden. Der Doppelhaushalt 2011/2012 erfüllt diese 
Vorgabe: Die veranschlagten Ausgaben steigen nur um jeweils 0,9% pro Jahr. 
 
Die strikte Begrenzung der Ausgabenzuwächse gilt auch dann, wenn eine positive Konjunk-
turentwicklung in einzelnen Jahren zu höheren Steuereinnahmen führt. Die Fehler der Ver-
gangenheit, als bei (vorübergehend) guten Steuereinnahmen erhebliche (dauerhafte) Aus-
gabensteigerungen zugelassen wurden, dürfen nicht wiederholt werden. 
 
 
 
* Hamburg hat in einzelnen Behörden mit der Einführung eines neuen, doppischen und produktorientierten 

Haushaltswesens begonnen. Die hier angegebenen Zahlen sind im Interesse besserer Vergleichbarkeit um 
haushaltstechnische Sondereffekte, die sich aus dieser Umstellung ergeben, bereinigt.  
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